
 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG Drucksache 16/1162 (neu)  
16. Wahlperiode 07-01-31 

Bericht und Beschlussempfehlung 
 
des Innen- und Rechtsausschusses 
 

a) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Freiheit des 
Zugangs zu Informationen für das Land Schleswig-Holstein 

Gesetzentwurf der Abgeordneten des SSW 
Drucksache 16/82 

b) Entwurf eines Informationsfreiheitsgesetzes für Schleswig-Holstein 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 16/722 

 

 

 

 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf des SSW zur Änderung des Gesetzes über die 
Freiheit des Zugangs zu Informationen für das Land Schleswig-Holstein, Drucksache 
16/82, durch Plenarbeschluss vom 25. Mai 2005 an den Innen- und Rechtsaus-
schuss überwiesen. Den Gesetzentwurf der Landesregierung eines Informationsfrei-
heitsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein, Drucksache 16/722, hat der Landtag 
dem Innen- und Rechtsausschuss durch Beschluss vom 3. Mai 2006 zur Beratung 
überwiesen. 

Der Ausschuss hat sich mit beiden Vorlagen in mehreren Sitzungen befasst, zuletzt 
in seiner Sitzung am 31. Januar 2007, und eine gemeinsame schriftliche und mündli-
che Anhörung zu den Gesetzentwürfen durchgeführt.  

Mit den Stimmen von CDU und SPD gegen die Stimmen von FDP und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN empfiehlt er dem Landtag die Ablehnung des Gesetzentwurfs des 
SSW, Drucksache 16/82. 

Mit den Stimmen von CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung der 
FDP empfiehlt er dem Landtag zum Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksa-
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che 16/722, den Titel des Gesetzes in „Umweltinformationsgesetz für das Land 
Schleswig-Holstein - UIG-SH“ zu ändern und das Gesetz in der geänderten Fassung 
der rechten Spalte der nachstehenden Gegenüberstellung anzunehmen. Änderun-
gen gegenüber dem Gesetzentwurf der Landesregierung sind durch Fettdruck kennt-
lich gemacht. 

 

 

 

Werner Kalinka 
Vorsitzender 
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Umweltinformationsgesetz für das Land 
Schleswig-Holstein - UIG-SH1 

 
 
 
 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung:  Ausschussvorschlag: 

Abschnitt I 
Allgemein geltende Vorschrif-

ten 

(entfällt) 

§ 1 
Anwendungsbereich 

§ 1 
Zweck des Gesetzes, Anwen-

dungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-
rechtliche Verwaltungstätigkeit der Träger der 
öffentlichen Verwaltung nach § 2 des Lan-
desverwaltungsgesetzes. Bei Umweltinfor-
mationen gilt es auch für deren privatrecht-
liche Tätigkeit sowie für sonstige natürliche 
und juristische Personen des Privatrechts, 
die öffentliche Aufgaben wahrnehmen oder 
öffentliche Dienstleistungen erbringen und 
dabei der Kontrolle eines oder mehrerer Trä-
ger der öffentlichen Verwaltung unterliegen. 
Beratende Gremien gelten als Teil der Be-
hörden, die sie beraten. 

 (1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den 
rechtlichen Rahmen für den freien Zugang 
zu Umweltinformationen bei informati-
onspflichtigen Stellen sowie für die 
Verbreitung dieser Umweltinformationen 
zu schaffen.  

  (2) Dieses Gesetz gilt für Umweltinformatio-
nen, über die die in § 2 Abs. 1 bestimmten 
informationspflichtigen Stellen verfügen. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für  (3) Dieses Gesetz gilt nicht für 

1. den Landtag im Rahmen seiner Gesetz-
gebungstätigkeit; 

 1.  unverändert 

2. die obersten Landesbehörden, soweit sie 
im Rahmen der Gesetzgebungsverfahren 
oder beim Erlass von Rechtsverordnun-
gen tätig werden; 

 2.  unverändert 

3. die Gerichte, Strafverfolgungs- und Straf-
vollstreckungsbehörden, soweit sie als 
Organe der Rechtspflege tätig werden; 

 3. die Gerichte, Strafverfolgungs- und Straf-
vollstreckungsbehörden, soweit sie als 
Organe der Rechtspflege tätig werden. 

4. den Landesrechnungshof, soweit er in    (entfällt) 

                                            
1 Das Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 28. Januar 2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Auf-
hebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABl. EU Nr. L 41 S. 26). 
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richterlicher Unabhängigkeit tätig wird. 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

(1) Informationspflichtige Stellen sind die 
Behörden oder Organe, die für Träger der 
öffentlichen Verwaltung handeln, natürliche 
Personen als Träger der öffentlichen Verwal-
tung sowie Personen nach § 1 Abs. 1 Satz 2. 

 (1) Informationspflichtige Stellen sind  

  1. Behörden des Landes, der Gemeinden, 
Kreise und Ämter sowie die sonstigen 
juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts und 

  2. die natürlichen oder juristischen Per-
sonen des privaten Rechts, die im Zu-
sammenhang mit der Umwelt öffentli-
che Zuständigkeiten haben, öffentliche 
Aufgaben wahrnehmen oder öffentli-
che Dienstleistungen erbringen und 
dabei der Kontrolle einer oder mehre-
rer der in Nummer 1 genannten juristi-
schen Personen des öffentlichen 
Rechts unterliegen.  

  Beratende Gremien gelten als Teil der 
informationspflichtigen Stelle, die deren 
Mitglieder beruft. 

 

(2) Kontrolle im Sinne des § 1 Abs. 1 liegt 
vor, wenn 

 (2) Kontrolle im Sinne des Absatz 1 Nr. 2 
liegt vor, wenn 

1. die Person des Privatrechts bei der 
Wahrnehmung der öffentlichen Aufgabe 
oder bei der Erbringung der öffentlichen 
Dienstleistung gegenüber Dritten beson-
deren Pflichten unterliegt oder über be-
sondere Rechte verfügt, insbesondere ein 
Kontrahierungszwang oder ein An-
schluss- und Benutzungszwang besteht, 
oder 

 1.  unverändert 

2. ein oder mehrere Träger der öffentlichen 
Verwaltung alleine oder zusammen, un-
mittelbar oder mittelbar 

 2.  unverändert 

a) die Mehrheit des gezeichneten Kapi-
tals des Unternehmens besitzen, 

 

b) über die Mehrheit der mit den Anteilen 
des Unternehmens verbundenen 
Stimmrechte verfügen oder 

 

c) mehr als die Hälfte der Mitglieder des 
Verwaltungs-, Leitungs- oder Auf-
sichtsorgans des Unternehmens 
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bestellen können. 

(3) Amtliche Informationen sind unabhängig 
von der Art ihrer Speicherung alle dienstli-
chen oder aufgabenbezogenen Zwecken 
dienende Aufzeichnungen. 

  (entfällt) 

(4) Umweltinformationen sind amtliche Infor-
mationen über 

 (3) Umweltinformationen sind unabhängig 
von der Art ihrer Speicherung alle Auf-
zeichnungen über 

1. den Zustand von Umweltbestandteilen 
wie Luft und Atmosphäre, Wasser, Bo-
den, Land, Landschaft und natürliche Le-
bensräume einschließlich Feuchtgebiete, 
Küsten- und Meeresgebiete, die Arten-
vielfalt und ihre Bestandteile, einschließ-
lich gentechnisch veränderter Organis-
men, sowie die Wechselwirkungen zwi-
schen diesen Bestandteilen, 

 1.  unverändert 

2. Faktoren, die sich auf die Umweltbe-
standteile im Sinne der Nummer 1 aus-
wirken oder wahrscheinlich auswirken; 
hierzu gehören insbesondere Stoffe, E-
nergie, Lärm und Strahlung, Abfälle aller 
Art sowie Emissionen, Ableitungen und 
sonstige Freisetzungen von Stoffen in die 
Umwelt, 

 2.  unverändert 

3. Maßnahmen oder Tätigkeiten, die  3.  unverändert 

a) sich auf die Umweltbestandteile im 
Sinne der Nummer 1 oder auf Fakto-
ren im Sinne der Nummer 2 auswir-
ken oder wahrscheinlich auswirken 
oder 

a)  unverändert 

b) den Schutz von Umweltbestandteilen 
im Sinne der Nummer 1 bezwecken; 
zu diesen Maßnahmen gehören auch 
politische Konzepte, Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, Abkommen, 
Vereinbarungen, Pläne und Pro-
gramme, 

b) den Schutz von Umweltbestandteilen 
im Sinne der Nummer 1 bezwecken; 

dazu gehören auch politische Konzepte, 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
Abkommen, Vereinbarungen, Pläne und 
Programme,  

4. Berichte über die Umsetzung des Um-
weltrechts, 

 4.  unverändert 

5. Kosten-Nutzen-Analysen oder sonstige 
wirtschaftliche Analysen und Annahmen, 
die zur Vorbereitung oder Durchführung 
von Maßnahmen oder Tätigkeiten im Sin-
ne der Nummer 3 verwendet werden, und 

 5.  unverändert 

6. den Zustand der menschlichen Gesund-
heit und Sicherheit, die Lebensbedingun-
gen des Menschen sowie Kulturstätten 
und Bauwerke, soweit sie jeweils vom 
Zustand der Umweltbestandteile im Sinne 

 6.  unverändert 
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der Nummer 1, von Faktoren im Sinne 
der Nummer 2 oder Maßnahmen oder 
Tätigkeiten im Sinne der Nummer 3 be-
troffen sind oder sein können; hierzu ge-
hört auch die Kontamination der Lebens-
mittelkette. 

(5) Eine informationspflichtige Stelle verfügt 
über amtliche Informationen, wenn diese bei 
ihr vorhanden sind oder an anderer Stelle für 
sie bereitgehalten werden. Ein Bereithalten 
liegt vor, wenn eine natürliche oder juristi-
sche Person, die selbst nicht informations-
pflichtige Stelle ist, Informationen für eine 
informationspflichtige Stelle aufbewahrt, auf 
die diese Stelle einen Übermittlungsanspruch 
hat. 

 (4) Eine informationspflichtige Stelle verfügt 
über Umweltinformationen, wenn diese bei 
ihr vorhanden sind oder an anderer Stelle für 
sie bereitgehalten werden. Ein Bereithalten 
liegt vor, wenn eine natürliche oder juristi-
sche Person, die selbst nicht informations-
pflichtige Stelle ist, Umweltinformationen 
für eine informationspflichtige Stelle aufbe-
wahrt, auf die diese Stelle einen Übermitt-
lungsanspruch hat. 

§ 3 
Informationszugangsrecht 

§ 3 
Informationszugangsrecht 

Natürliche und juristische Personen des Pri-
vatrechts sowie Personenvereinigungen ha-
ben ein Recht auf freien Zugang zu den amt-
lichen Informationen, über die eine informati-
onspflichtige Stelle verfügt. Rechte auf Zu-
gang zu amtlichen Informationen, die andere 
Gesetze einräumen, bleiben unberührt. 

 Jede Person hat ein Recht auf freien Zugang 
zu den Umweltinformationen, über die eine 
informationspflichtige Stelle verfügt. Rechte 
auf Zugang zu Informationen, die andere 
Gesetze einräumen, bleiben unberührt. 

§ 4 
Antragsstellung 

§ 4 
Antragsstellung 

(1) Amtliche Informationen werden auf Antrag 
von der informationspflichtigen Stelle zu-
gänglich gemacht. Der Antrag muss erken-
nen lassen, zu welchen amtlichen Informati-
onen der Zugang begehrt wird. Ist der Antrag 
zu unbestimmt, ist die antragstellende Per-
son unverzüglich, spätestens nach einem 
Monat, aufzufordern, den Antrag zu präzisie-
ren. Nach Eingang des präzisierten Antrages 
bei der informationspflichtigen Stelle beginnt 
die Frist zur Beantwortung des Antrages er-
neut. Die informationspflichtigen Stellen ha-
ben die antragstellende Person bei der Stel-
lung und Präzisierung von Anträgen zu un-
terstützen. 

 (1) Umweltinformationen werden auf Antrag 
von der informationspflichtigen Stelle zu-
gänglich gemacht. Der Antrag muss erken-
nen lassen, zu welchen Umweltinformatio-
nen der Zugang begehrt wird. Ist der Antrag 
zu unbestimmt, ist die antragstellende Per-
son unverzüglich, spätestens nach einem 
Monat, aufzufordern, den Antrag zu präzisie-
ren. Nach Eingang des präzisierten Antrages 
bei der informationspflichtigen Stelle beginnt 
die Frist zur Beantwortung des Antrages er-
neut. Die informationspflichtigen Stellen ha-
ben die antragstellende Person bei der Stel-
lung und Präzisierung von Anträgen zu un-
terstützen. 

(2) Geht der Antrag bei einer Stelle ein, die 
nicht über die begehrten amtlichen Informati-
onen verfügt, weist sie die antragstellende 
Person auf die Stelle hin, die über die Infor-
mationen verfügt oder leitet den Antrag un-
verzüglich an die informationspflichtige Stelle 
weiter; dies ist der antragstellenden Person 
mitzuteilen. 

 (2) Geht der Antrag bei einer Stelle ein, die 
nicht über die begehrten Umweltinformatio-
nen verfügt, weist sie die antragstellende 
Person auf die Stelle hin, die über die Um-
weltinformationen verfügt oder leitet den 
Antrag unverzüglich an die informations-
pflichtige Stelle weiter, sofern ihr diese be-
kannt ist; dies ist der antragstellenden Per-
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son mitzuteilen. 

§ 5 
Verfahren, Frist 

§ 5 
Verfahren, Frist 

(1) Der Zugang zu amtlichen Informationen 
wird durch Auskunftserteilung, Gewährung 
von Akteneinsicht oder in sonstiger Weise 
eröffnet. Begehrt die antragstellende Person 
eine bestimmte Art des Informationszugangs, 
entspricht die informationspflichtige Stelle 
diesem Antrag, es sei denn, 

 (1) Der Zugang zu Umweltinformationen 
wird durch Auskunftserteilung, Gewährung 
von Akteneinsicht oder in sonstiger Weise 
eröffnet. Begehrt die antragstellende Person 
eine bestimmte Art des Informationszugangs, 
entspricht die informationspflichtige Stelle 
diesem Antrag, es sei denn, 

1. die Informationen sind der antragstellen-
den Person bereits auf andere, leicht zu-
gängliche Art, insbesondere durch 
Verbreitung im Internet oder nach § 13, 
öffentlich verfügbar oder 

 1. die Umweltinformationen sind der an-
tragstellenden Person bereits auf andere, 
leicht zugängliche Art, insbesondere 
durch Verbreitung im Internet oder nach 
§ 12, öffentlich verfügbar oder 

2. die informationspflichtige Stelle hat wich-
tige Gründe, insbesondere die Vermei-
dung eines deutlich höheren Verwal-
tungsaufwandes, die Informationen auf 
andere Art zugänglich zu machen. 

 2. die informationspflichtige Stelle hat wich-
tige Gründe, insbesondere die Vermei-
dung eines deutlich höheren Verwal-
tungsaufwandes, die Umweltinformatio-
nen auf andere Art zugänglich zu ma-
chen. 

(2) Amtliche Informationen sind der antrag-
stellenden Person unverzüglich, spätestens 
jedoch mit Ablauf eines Monats nach Ein-
gang des Antrages bei der informationspflich-
tigen Stelle, zugänglich zu machen. Sind die 
Informationen derart umfangreich und kom-
plex, dass die Frist nicht eingehalten werden 
kann, verlängert sich diese auf höchstens 
zwei Monate. 

 (2) Umweltinformationen sind der antrag-
stellenden Person unverzüglich, spätestens 
jedoch mit Ablauf eines Monats nach Ein-
gang des Antrages bei der informationspflich-
tigen Stelle, zugänglich zu machen. Sind die 
Umweltinformationen derart umfangreich 
und komplex, dass die Frist nicht eingehalten 
werden kann, verlängert sich diese auf 
höchstens zwei Monate. 

(3) Der antragstellenden Person ist unver-
züglich, spätestens innerhalb eines Monats 
nach Antragseingang, unter Angabe der 
Gründe mitzuteilen, ob von der Art des bean-
tragten Informationszuganges abgewichen 
werden soll oder von der Fristverlängerung 
nach Absatz 2 Satz 2 Gebrauch gemacht 
wird.  

 (3) Der antragstellenden Person ist unver-
züglich, spätestens innerhalb eines Monats 
nach Antragseingang, unter Angabe der 
Gründe mitzuteilen, wenn von der Art des 
beantragten Informationszuganges abgewi-
chen werden soll oder von der Fristverlänge-
rung nach Absatz 2 Satz 2 Gebrauch ge-
macht wird. 

§ 6 
Ablehnung des Antrages 

§ 6 
Ablehnung des Antrages 

(1) Wird der Antrag ganz oder teilweise abge-
lehnt, ist dies der antragstellenden Person 
innerhalb der Fristen nach § 5 Abs. 2 unter 
Angabe der Gründe mitzuteilen. Wenn der 
Antrag schriftlich gestellt worden ist oder die 
antragstellende Person dies wünscht, hat die 
Ablehnung schriftlich zu erfolgen. 

 (1) Wird der Antrag ganz oder teilweise abge-
lehnt, ist dies der antragstellenden Person 
innerhalb der Fristen nach § 5 Abs. 2 unter 
Angabe der Gründe mitzuteilen. Wenn der 
Antrag schriftlich gestellt worden ist oder die 
antragstellende Person dies wünscht, hat die 
Ablehnung schriftlich zu erfolgen. Sie kann 
auf Verlangen der antragstellenden Per-
son in elektronischer Form mitgeteilt wer-
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den. 

(2) Liegt ein Ablehnungsgrund nach den §§ 7 
oder 8 vor, sind die hiervon nicht betroffenen 
Informationen zugänglich zu machen, soweit 
die betroffenen amtlichen Informationen aus-
gesondert werden können. 

 (2) Liegt ein Ablehnungsgrund nach den §§ 7 
oder 8 vor, sind die hiervon nicht betroffenen 
Umweltinformationen zugänglich zu ma-
chen, soweit sie ausgesondert werden kön-
nen. 

§ 7 
Schutz öffentlicher Belange 

§ 7 
Schutz öffentlicher Belange 

(1) Der Antrag ist abzulehnen,  (1) Der Antrag ist abzulehnen, 

1. wenn die Bekanntgabe der amtlichen 
Informationen nachteilige Auswirkungen 
hat auf 

 1. wenn die Bekanntgabe der Umweltin-
formationen nachteilige Auswirkungen 
hätte auf 

a) die internationalen Beziehungen, die 
Beziehungen zum Bund oder zu ei-
nem Land, die Verteidigung oder die 
öffentliche Sicherheit, 

a) die internationalen Beziehungen, die 
Verteidigung oder die öffentliche Si-
cherheit, 

b) die Vertraulichkeit der Beratungen 
von informationspflichtigen Stellen, 
soweit eine Vertraulichkeit durch 
Rechtsvorschrift vorgesehen ist, 

b)  unverändert 

c) die Durchführung eines laufenden Ge-
richtsverfahrens, den Anspruch einer 
Person auf ein faires Verfahren oder 
die Durchführung strafrechtlicher oder 
ordnungswidrigkeitenrechtlicher Er-
mittlungen oder behördlicher Diszipli-
narverfahren oder 

c) die Durchführung eines laufenden Ge-
richtsverfahrens, den Anspruch einer 
Person auf ein faires Verfahren oder 
die Durchführung strafrechtlicher oder 
ordnungswidrigkeitenrechtlicher Er-
mittlungen oder behördlicher Diszipli-
narverfahren, wobei sich die aus-
kunftspflichtige Stelle in diesen 
Fällen mit der das jeweilige Verfah-
ren betreibenden Stelle abstimmt, 
oder 

d) den Zustand der Umwelt und ihrer 
Bestandteile im Sinne des § 2 Abs. 4 
Nr. 1 oder Schutzgüter im Sinne des § 
2 Abs. 4 Nr. 6, 

d) den Zustand der Umwelt und ihrer 
Bestandteile im Sinne des § 2 Abs. 3 
Nr. 1 oder Schutzgüter im Sinne des 
§ 2 Abs. 3 Nr. 6, 

2. soweit er  2. soweit er 

a) offensichtlich missbräuchlich gestellt 
wurde, 

a)  unverändert 

b) sich auf interne Mitteilungen der in-
formationspflichtigen Stellen bezieht, 

b)  unverändert 

c) bei einer Stelle, die nicht über die be-
gehrten amtlichen Informationen ver-
fügt, gestellt wurde und nicht nach § 4 
Abs. 2 weitergeleitet werden kann, 

c) bei einer Stelle, die nicht über die be-
gehrten Umweltinformationen ver-
fügt, gestellt wurde und nicht nach § 4 
Abs. 2 weitergeleitet werden kann, 

d) sich auf die Zugänglichmachung von 
Material, das gerade vervollständigt 
wird, noch nicht abgeschlossener 

d) zu unbestimmt ist und nach Auf-
forderung durch die informations-
pflichtige Stelle nicht innerhalb ei-
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Schriftstücke oder noch nicht aufbe-
reiteter Daten bezieht; in diesen Fäl-
len hat die informationspflichtige Stel-
le die Stelle, die das Material vorbe-
reitet sowie den voraussichtlichen 
Zeitpunkt der Fertigstellung zu be-
nennen, oder 

ner angemessenen Frist präzisiert 
wird, oder 

e) zu unbestimmt ist und nach Aufforde-
rung durch die informationspflichtige 
Stelle nicht innerhalb einer angemes-
senen Frist präzisiert wird, 

e) sich auf die Zugänglichmachung 
von Material, das gerade vervoll-
ständigt wird, noch nicht abge-
schlossener Schriftstücke oder 
noch nicht aufbereiteter Daten be-
zieht; in diesen Fällen hat die in-
formationspflichtige Stelle die Stel-
le, die das Material vorbereitet so-
wie den voraussichtlichen Zeit-
punkt der Fertigstellung zu benen-
nen. 

es sei denn, dass das öffentliche Interesse 
an der Bekanntgabe überwiegt.  

  

  (2) Die im Absatz 1 genannten Ableh-
nungsgründe sind eng auszulegen, wobei 
im Einzelfall das öffentliche Interesse an 
der Bekanntgabe zu berücksichtigen ist. 
In jedem Einzelfall wird das öffentliche 
Interesse an der Bekanntgabe gegen das 
Interesse an der Verweigerung der Be-
kanntgabe abgewogen. 

(2) Der Zugang zu Umweltinformationen über 
Emissionen darf nicht unter Berufung auf die 
in Absatz 1 Nr. 1 Buchst. b und d genannten 
Gründe abgelehnt werden. 

 (3) Der Zugang zu Umweltinformationen über 
Emissionen darf nicht unter Berufung auf die 
in Absatz 1 Nr. 1 Buchst. b und e genannten 
Gründe abgelehnt werden. 

§ 8 
Schutz privater Belange 

§ 8 
Schutz privater Belange 

(1) Der Antrag ist abzulehnen, wenn durch 
die Bekanntgabe der amtlichen Informationen 

 (1) Der Antrag ist abzulehnen, wenn durch 
die Bekanntgabe der Umweltinformationen 

1. personenbezogene Daten offenbart wür-
den, soweit deren Vertraulichkeit durch 
Rechtsvorschrift vorgesehen ist, 

 1.  unverändert 

2. Rechte am geistigen Eigentum, insbe-
sondere Urheberrechte, verletzt würden, 

 2.  unverändert 

3. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
zugänglich gemacht würden oder die In-
formationen dem Steuer– oder Statistik-
geheimnis unterliegen oder 

 3.  unverändert 

4. die Interessen oder der Schutz einer Per-
son gefährdet würden, die die beantragte 
Information, ohne rechtlich dazu verpflich-
tet zu sein oder rechtlich verpflichtet wer-

 4. die Interessen oder der Schutz einer Per-
son gefährdet würden, die die beantragte 
Umweltinformation, ohne rechtlich dazu 
verpflichtet zu sein oder rechtlich ver-
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den zu können, der informationspflichti-
gen Stelle freiwillig zur Verfügung gestellt 
hat,  

pflichtet werden zu können, der informati-
onspflichtigen Stelle freiwillig zur Verfü-
gung gestellt hat, 

es sei denn, dass es sei denn, dass die Betroffenen zugestimmt 
haben. 

a) die Betroffenen zugestimmt haben 
oder 

 

b) das öffentliche Interesse an der Be-
kanntgabe überwiegt. 

 

  (2) Die im Absatz 1 genannten Ableh-
nungsgründe sind eng auszulegen, wobei 
im Einzelfall das öffentliche Interesse an 
der Bekanntgabe zu berücksichtigen ist. 
In jedem Einzelfall wird das öffentliche 
Interesse an der Bekanntgabe gegen das 
Interesse an der Verweigerung der Be-
kanntgabe abgewogen. 

(2) Der Zugang zu Umweltinformationen über 
Emissionen darf nicht unter Berufung auf die 
in Absatz 1 Nr. 1, 3 und 4 genannten Gründe 
abgelehnt werden. 

 (3) Der Zugang zu Umweltinformationen über 
Emissionen darf nicht unter Berufung auf die 
in Absatz 1 Nr. 1, 3 und 4 genannten Gründe 
abgelehnt werden. 

§ 9 
Kosten 

§ 9 
Kosten 

(1) Für die Übermittlung von amtlichen Infor-
mationen aufgrund dieses Gesetzes können 
Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben 
werden. Gebühren werden nicht erhoben für 

 (1) Für die Bereitstellung von Umweltin-
formationen aufgrund dieses Gesetzes kön-
nen Kosten (Gebühren und Auslagen) erho-
ben werden. Gebühren werden nicht erhoben 
für 

1. die Erteilung mündlicher und einfacher 
schriftlicher Auskünfte, 

 1.  unverändert 

2. die Einsichtnahme vor Ort,  2.  unverändert 

3. Maßnahmen und Vorkehrungen nach 
§ 12, 

 3.  Maßnahmen und Vorkehrungen nach 
§ 11 

4. die Unterrichtung der Öffentlichkeit nach 
§§ 13 und 14. 

 4. die Unterrichtung der Öffentlichkeit nach 
§§ 12 und 13. 

(2) Die Gebühren sind auch unter Berück-
sichtigung des Verwaltungsaufwandes so zu 
bemessen, dass der Informationszugang 
nach § 3 wirksam in Anspruch genommen 
werden kann. 

 (2) Die Gebühren sind auch unter Berück-
sichtigung des Verwaltungsaufwandes so zu 
bemessen, dass das Informationszugangs-
recht nach § 3 wirksam in Anspruch ge-
nommen werden kann. 

(3) Abweichend von § 10 Abs. 1 des Verwal-
tungskostengesetzes des Landes Schleswig-
Holstein vom 17. Januar 1974 (GVOBl. Schl.-
H. S. 37), zuletzt geändert durch Artikel 12 
des Gesetzes vom 15. Dezember 2005 
(GVOBl. Schl.-H. S. 568), ist die Anfertigung 
von Kopien ab der zehnten Kopie als Ausla-

 (3) unverändert 
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ge zu erstatten. 

(4) Das Innenministerium wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem für Umwelt zuständi-
gen Ministerium, für Amtshandlungen von 
informationspflichtigen Stellen die Gebühren-
sätze durch Verordnung zu bestimmen. 

 (4) Das für Umwelt zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, für die Bereitstellung von 
Umweltinformationen durch informati-
onspflichtige Stellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 
die Gebührensätze durch Verordnung zu 
bestimmen. 

(5) Informationspflichtige Stellen nach § 1 
Abs. 1 Satz 2 können für die Übermittlung 
von Umweltinformationen von der antragstel-
lenden Person Kostenerstattung entspre-
chend den Grundsätzen nach den Absätzen 
1 bis 3 verlangen. Die Höhe der erstattungs-
fähigen Kosten ist nach den Kosten zu be-
messen, die in der Verordnung nach Ab-
satz 4 festgelegt sind. 

 (5) Informationspflichtige Stellen nach § 2 
Abs. 1 Nr. 2 können für die Bereitstellung 
von Umweltinformationen von der antrag-
stellenden Person Kostenerstattung entspre-
chend den Grundsätzen nach den Absät-
zen 1 bis 3 verlangen. Die Höhe der erstat-
tungsfähigen Kosten ist nach den Kosten zu 
bemessen, die in der Verordnung nach Ab-
satz 4 festgelegt sind. 

§ 10 
Anrufung der oder des Lan-
desbeauftragten für den Da-

tenschutz 

(entfällt) 

Eine Person, die der Ansicht ist, dass ihr 
Informationsersuchen zu Unrecht abgelehnt 
oder nicht beachtet worden ist oder dass sie 
von der informationspflichtigen Stelle eine 
unzulängliche Antwort erhalten hat, kann die 
Landesbeauftragte oder den Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz anrufen. Die 
Regelungen des Landesdatenschutzgeset-
zes über die Aufgaben und die Befugnisse 
der oder des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz finden entsprechende Anwen-
dung. 

  

Abschnitt II 
Besondere Vorschriften bei 

Umweltinformationen 

(entfällt) 

§ 11 
Rechtsschutz 

§ 10 
Rechtsschutz 

(1) Für Streitigkeiten um Ansprüche bei Um-
weltinformationen ist der Verwaltungsrechts-
weg auch gegeben, wenn sich der Anspruch 
gegen informationspflichtige Stellen nach § 1 
Abs. 1 Satz 2 richtet. 

 (1) Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz 
ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 

(2) Eines Vorverfahrens nach den §§ 68 bis 
73 der Verwaltungsgerichtsordnung bedarf 
es für Streitigkeiten bei Umweltinformationen 
auch, wenn die Entscheidung von einer o-
bersten Landesbehörde oder von einer in-
formationspflichtigen Stelle nach § 1 Abs. 1 

 (2) Gegen die Entscheidung durch eine 
informationspflichtige Stelle im Sinne des 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 ist ein Widerspruchsver-
fahren nach den §§ 68 bis 73 der Verwal-
tungsgerichtsordnung auch dann durch-
zuführen, wenn die Entscheidung von 
einer obersten Landesbehörde getroffen 
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Satz 2 getroffen worden ist. worden ist. 

  (3) Ist die antragstellende Person der Auf-
fassung, dass eine informationspflichtige 
Stelle im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 den 
Antrag nicht vollständig erfüllt hat, kann 
sie diese Entscheidung nach Absatz 4 
überprüfen lassen. 

  (4) Der Anspruch auf nochmalige Prüfung 
ist gegenüber der informationspflichtigen 
Stelle im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2 inner-
halb eines Monats, nachdem diese Stelle 
mitgeteilt hat, dass der Anspruch nicht 
vollständig erfüllt werden kann, schriftlich 
geltend zu machen. Die informations-
pflichtige Stelle hat der antragstellenden 
Person das Ergebnis ihrer nochmaligen 
Prüfung innerhalb eines Monats zu über-
mitteln. 

§ 12 
Unterstützung des Zugangs zu 

Umweltinformationen 

§ 11 
Unterstützung des Zugangs zu 

Umweltinformationen 

(1) Die informationspflichtigen Stellen erleich-
tern den Zugang zu den bei ihnen verfügba-
ren Umweltinformationen insbesondere durch 
Benennung von Auskunftspersonen oder 
Informationsstellen, Veröffentlichung von 
Verzeichnissen über verfügbare Umweltin-
formationen, Einrichtung öffentlich zugängli-
cher Informationsnetze und Datenbanken 
sowie Veröffentlichung von Informationen 
über behördliche Zuständigkeiten. Sie wirken 
darauf hin, dass die bei ihnen verfügbaren 
Umweltinformationen zunehmend in elektro-
nischen Datenbanken oder sonstigen Forma-
ten gespeichert werden, die über Mittel der 
elektronischen Kommunikation abrufbar sind. 

  unverändert 

(2) Soweit möglich, gewährleisten die infor-
mationspflichtigen Stellen, dass die Umwelt-
informationen, die von ihnen oder für sie zu-
sammengestellt werden, auf dem gegenwär-
tigen Stand, exakt und vergleichbar sind. 

  

§ 13 
Unterrichtung der Öffentlichkeit 

§ 12 
Unterrichtung der Öffentlichkeit 

(1) Die informationspflichtigen Stellen unter-
richten die Öffentlichkeit in angemessenem 
Umfang aktiv und systematisch über den 
Zustand der Umwelt. Zu diesem Zweck 
verbreiten sie Umweltinformationen, die für 
ihre Aufgaben von Bedeutung sind und über 
die sie verfügen, oder richten Verknüpfungen 

 (1) unverändert 
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zu Internet-Seiten ein, auf denen die Informa-
tionen zu finden sind. 

(2) Zu den zu verbreitenden Umweltinforma-
tionen gehören: 

 (2) Zu den zu verbreitenden Umweltinforma-
tionen gehören: 

1. der Wortlaut von völkerrechtlichen 
Verträgen, Übereinkünften und Ver-
einbarungen, Rechtsvorschriften der 
Europäischen Gemeinschaften, des 
Bundes, der Länder, der Gemeinden, 
Kreise und Ämter über die Umwelt 
oder mit Bezug zur Umwelt, 

1.  unverändert 

2. politische Konzepte sowie Pläne und 
Programme mit Bezug zur Umwelt, 

2. grundlegende politische Konzepte 
sowie Pläne und Programme mit Be-
zug zur Umwelt, 

3. Berichte über den Stand der Umset-
zung von Rechtsvorschriften sowie 
von Konzepten, Plänen und Pro-
grammen nach den Nummern 1 und 
2, sofern solche Berichte von den in-
formationspflichtigen Stellen in elek-
tronischer Form ausgearbeitet worden 
sind oder bereitgehalten werden, 

3.  unverändert 

4. Daten oder Zusammenfassungen von 
Daten aus der Überwachung von Tä-
tigkeiten, die sich auf die Umwelt 
auswirken oder wahrscheinlich aus-
wirken, 

4.  unverändert 

5. Entscheidungen über die Zulässigkeit 
von Vorhaben, die erhebliche Auswir-
kungen auf die Umwelt haben, 

5.  unverändert 

6. Umweltvereinbarungen sowie 6.  unverändert 

7. zusammenfassende Darstellungen 
und Bewertungen der Umweltauswir-
kungen nach §§ 11 und 12 des Ge-
setzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. Juni 2005 
(BGBl. I S. 1757, 2797), geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. 
Juni 2005 (BGBl. I S. 1794), und Risi-
kobewertungen im Hinblick auf Um-
weltbestandteile nach § 2 Abs. 4 
Nr. 1.  

 7. zusammenfassende Darstellungen 
und Bewertungen der Umweltauswir-
kungen nach §§ 11 und 12 des Ge-
setzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. Juni 2005 
(BGBl. I S. 1757, 2797), geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. 
Juni 2005 (BGBl. I S. 1794), Res-
sortbezeichnungen ersetzt durch 
Verordnung vom 31. Oktober 2006 
(BGBl. I S. 2407), und Risikobewer-
tungen im Hinblick auf Umweltbe-
standteile nach § 2 Abs. 3 Nr. 1. 

In den Fällen der Nummern 5 bis 7 genügt 
zur Verbreitung die Angabe, wo solche In-
formationen zugänglich sind oder gefunden 
werden können. Die veröffentlichten Umwelt-
informationen sind in angemessenen Ab-

  unverändert 
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ständen zu aktualisieren. 

(3) Im Fall einer unmittelbaren Bedrohung 
der menschlichen Gesundheit oder der Um-
welt haben die informationspflichtigen Stellen 
sämtliche Informationen, über die sie verfü-
gen und die es der eventuell betroffenen Öf-
fentlichkeit ermöglichen könnten, Maßnah-
men zur Abwendung oder Begrenzung von 
Schäden infolge dieser Bedrohung zu ergrei-
fen, unmittelbar und unverzüglich zu verbrei-
ten. Dies gilt unabhängig davon, ob die Be-
drohung Folge menschlicher Tätigkeit ist 
oder eine natürliche Ursache hat. Verfügen 
mehrere informationspflichtige Stellen über 
solche Informationen, stimmen sie sich bei 
deren Verbreitung ab. 

 (3) unverändert 

(4) Die §§ 7 und 8 sowie § 12 Abs. 2 sind 
entsprechend anzuwenden. 

 (4) Die §§ 7 und 8 sowie § 11 Abs. 2 sind 
entsprechend anzuwenden. 

§ 14 
Umweltzustandsbericht 

§ 13 
Umweltzustandsbericht 

Das für Umwelt zuständige Ministerium veröf-
fentlicht regelmäßig im Abstand von nicht 
mehr als vier Jahren einen Bericht über den 
Zustand der Umwelt im Land. Der Bericht hat 
Informationen über die Umweltqualität und 
vorhandene Umweltbelastungen zu enthal-
ten. Der erste Bericht ist spätestens ein Jahr 
nach Inkrafttreten des Gesetzes zu veröffent-
lichen. 

  unverändert 

Abschnitt III 
Schlussbestimmungen 

(entfällt) 

§ 15 
Übergangsvorschrift 

§ 14 
Übergangsvorschrift 

Anträge auf Zugang zu Umweltinformationen, 
die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
gestellt worden sind, sind nach den Vorschrif-
ten dieses Gesetzes zu Ende zu führen. 

  unverändert 

§ 16 
Inkrafttreten 

§ 15 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Ver-
kündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das Infor-
mationsfreiheitsgesetz vom 9. Februar 2000 
(GVOBl. Schl.-H. S. 166), geändert durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 18. März 2003 
(GVOBl. Schl.-H. S. 154), außer Kraft. 

 Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner 
Verkündung in Kraft. 

 


